
6 Dre Umschau.
2) Außer den vorstehend unter 1 aufgeführten darf für 

die folgenden Fälle:
a. wenn in den zu 1 a gedachten Fällen die aus dem 

freien Verkehr des Zollgebiets in das Ausland ver­
sandten Gegenstände daselbst nicht im Gewahrsam der 
Post-, Zoll-, Eisenbahn-, Gerichts- oder Polizeibehörde 
verblieben, aber auch nicht an den Adressaten ausge­
händigt, sondern im Gewahrsam einer dritten Person 
gewesen sind,

b. wenn ausländische Waaren irrthümlich verzollt oder aus 
Begleitschein II. abgefertigt worden sind, während sie 
nachweislich hierzu nicht bestimmt waren,

o. wenn im Jnlande gestohlene rc. und sodann in das 
Ausland ausgeführte Gegenstände wieder an den recht­
mäßigen inländischen Besitzer eingeführt werden,

ä. wenn Gegenstände aus dem freien Verkehr des Inlan­
des durch das Ausland nach dem Inland gesandt wor­
den und die im §. 111 des Nereinszollgesetzes vorge­
schriebene Zollabfertigung versehentlich unterblieben ist, 

den Directivbehörden die Befugniß übertragen werden, Zoll­
erlaß aus Billigkeitsrücksichten zu gewähren.

3) Die von den Hauptämtern, beziehungsweise von den 
Directivbehörden hiernach bewilligten Zollerlasse bedürfen der 
Ausnahme in das zur Mittheilung an den Bundesrath be­
stimmte, alljährlich auszustellende Verzeichniß nicht.

(Z. 559 der Protokolle). Als „mildthätiger Zweck" 
im Sinne der Besreiuugsvorschrist zur Tarifnnmmer 5 des 
Reichsstempelgesetzes ist lediglich die Unterstützung hülssbedürf- 
tiger Personen anzusehen, gleichviel ob der Erlös der Lot­
terie oder Ausspielung unmittelbar an hülfsbedürstige 
Personen vertheilt wird oder Anstalten zufließt, welche sich 
die Unterstützung Hülssbedürftiger zur Ausgabe stellen. Aus 
Verloosungen zu gemeinnützigen oder zu religiösen Zwecken, 
z. B. zu Kirchenbauten oder Missionszwecken, erstreckt sich die 
Befreiung nicht.

(ß. 561 der Protokolle). Werden aus den Inhaber 
lautende Renten- und Schuldverschreibungen, welche 
von dem Aussteller zum Zweck der Herabsetzung des Zins­
fußes eingelöst und mit dem Vermerk über die Zinsherab­
setzung versehen sind, demnächst von dem Aussteller wieder 
begeben, so ist aus Anlaß dieser Wiederbegebung die Abgabe 
nach der Tarifnnmmer 2 bezw. 3 des Reichsstempelgesetzes 
(Reichs-Gesetzblatt für 1885, S. 179) nicht zu erheben.

In Preußen sind die den Hauptämtern untergeordneten 
bisherigen Unter-Steuerämter je nach ihrer Bedeutung, 
analog der Eintheilung der Neben-Zoll-Aemter, in Steuer- 
Aemter I. und II. Klasse getheilt und führen nunmehr amt­
lich diese Bezeichnung.

Gewerbliches — Betriebskenntniß.
Apparat zur KeliiiMation uon Aolispiriiu8.
Heinrich Deininger in Berlin.

Die Destillirblase, in welcher der Rohspiritns nach dem 
Hauptpatente mit Chemikalien behandelt wird, ist mit einem 
Dome versehen, in welchem auf Siebböden abwechselnd Schich­
ten von Porzellankugeln und Glas- oder Schlackenwolle lagern, 
aus welchen sich die von den Spiritusdämpfen mitgerissenen 
Chemikalien niederschlagen und zurückgehalten werden. (D. N. 
P. Nr. 35 510 vom 24. Juli 1885; Zusatz-Patent zu Nr. 
30 843 vom 24. Juli 1884.)

Kälilapparai mit spiralförmiger .ttinnenpfanne.
Jacob Gottlob und Johann Maus in Cöln.

Die Rinnenpfannen, in welchen die heiße Flüssigkeit in 
dünner Schicht herabfließend sich abkühlt, haben nicht, wie im 
Hauptpatente, die Gestalt eines zickzackförmigen, sondern die 
eines spiralförmigen Kanals, bei welchem die Mitte entweder 
höher oder tiefer liegt als die Peripherie. Derartige Pfannen

werden abwechselnd übereinander aufgestellt. (D. R. P. Nr. 
35 751 vom 27. Oktober 1885; Zusatz-Patent zu Nr. 35 011 
vom 4. September 1885.)

Entziehung -er Abgaben.
Urtheil des I. Strafsenats vom 20. Septbr. 1880.

RGes. v. 10. Juni 1899, betr. die Wechselstempelsteuer, M 11 u. 15.
I. Die Aufdrückung des Firmenstempels auf der Vorder­

seite eines vom Schuldner erhaltenen Solawechsels ist, wenn 
ihr sonst eine für den Umlauf des Wechsels rechtliche Be­
deutung nicht zukonlmt, als eine „Unterzeichnung" im Sinne 
des ß. 11 das. nicht aufzufassen.

II. Dagegen liegt ein „aus den Händen geben" im Sinne 
dieser Gesetzesstelle vor, wenn der Wechselinhaber den nicht 
in Umlauf gesetzten Solawechsel an den Aussteller in Folge 
weiterer Nechtsvereinbarung zurückgiebt.

III. Bei einem von einer Firma erworbenen Wechsel ist 
sür die Erfüllung der Stempelpflicht stets der Firmeninhaber 
strafrechtlich verantwortlich, ohne Rücksicht darauf, ob er an 
der fraglichen Unterlassnngshandlnng persönlich betheiligt, 
oder hieran verhindert war.

Verwerfung der Rev. Gründe: Die Revision der An­
geklagten, welche auf Grund des §. 15 des RGes., vom 10. 
Juni 1869, betr. die Wechselstempelstener, wegen Wechsel­
stempelhinterziehung zu einer Geldstrafe von 920 M-, dem 
50fachen Betrage der hinterzogenen Stempelwerthe von zu­
sammen 18 M. 40 Ps., verurtheilt ist, rügt Verletzung des 
Strafgesetzes.

Wie festgestellt ist, hat Josephine D. vier Solawechsel 
mit dem Datum „Saldenburg, den 25. Juli 1880" über 
781 M., 10000 M., 11000 M. und 15000 M. zahlbar 
in Nürnberg an die Ordre „des Herrn Seligmann K." aus­
gestellt, welche vou der Firma Seligmanu K., deren alleinige 
Inhaberin damals schon die Angeklagte war, als Gläubigerin 
entgegengenommen, mit dem Firmenstempel aus der Vorder­
seite versehen und in das Wechselsconto oder in das Wechsel 
copierbuch eingetragen, sowie mindestens zwei Jahre lang in 
Händen behalten wurden. Diese Wechsel sind weder aus mit 
denl erforderlichen Stempel versehenen Blanketteu ausgestellt, 
noch wurden sie in der Folge mit den vorgeschriebenen oder 
mit irgend welchen anderen Stempelmirken versehen. Sie 
wurden von der Firma Seligmann K. an der Josephine D. 
und zwar gegen Ausstellung neuer aus höhere Summen und 
andere Verfalltage lautende vom 25. Juli 1882 und bezw. 
4. Aug. 1883 datirte Solawechsel, deren Beträge den bis 
dahin durch Zinsenspesen und neue Hopfenlieferungen ange­
wachsenen Ansprüchen der Firma entsprachen und die Beträge 
der früheren hier in Frage stehenden Wechsel in sich enthielten, 
zurückgegeben. Aus Grund der neuen Solawechsel, welche 
mit den erforderlichen Stempelmarken versehen wurden, 
meldete die Firma Seligmann K. im Concurse der Josephine 
D. im Mai 1884 bei dem kgl. Amtsgerichte Grafenau ihre 
Forderung an, -es gelangten aber auch jene früheren, nicht 
mit Stempelmarken versehenen 4 Solawechsel zu den Con- 
cursacten, wurden dort von einem mit der Revision betrauten 
Beamten bemerkt und dem kgl. Nentamte Schönberg über­
sendet, welches gegen die Firma Seligmann K. in Nürnberg 
den auf eine Geldbuße von 920 M. lautenden Strafbescheid 
vom 17. Juli 1885 wegen Wechselstempelhinterziehung erließ. 
Daß die Angeklagte als Inhaberin der Firma Seligmann K. 
der ihr nach Z. 11 des RGes. vom 10. Juni 1869 obliegen­
den Versteuerung der Wechsel nicht rechtzeitig nachgekommen 
und deshalb nach Z. 15 6 o a. a. O. straffällig geworden sei, 
wird nun von dem Jnstanzgerichte sowohl daraus abgeleitet, 
daß die Firma Seligmann K. die Wechsel unterzeichnet, als 
auch daraus, daß sie die Wechsel aus den Händen gegeben 
habe.

In Beziehung auf die Annahme einer im Sinne des Z. 11 
a. a. O. erfolgten Unterzeichnung ist die von der Revision


